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dent Tezfèa an der Delegiertenversammlung des Bundes schweizerischer
Frauenvereine zuversichtlich ausdrückte, im Frühjahr 1960 zum ersten-
mal an den Gemeindewahlen teilnehmen.

(BSF) .SV. Im Grossen Rat wurde eine Motion eingereicht
für die Wählbarkeit der Frauen in Schulräte, Kirchenvorsteherschaften
und Gerichte.

(BSF) 77wiw.- Zum erstenmal in der Schulgeschichte Thuns wird
eine Frau, Frau Tilly To/zwer, die Schulkommission der Mädchensekun-
darschule präsidieren.

Wir dürfen nicht abseits stehen

Immer wieder bedrohen Zwietracht und Terror unzählige Men-
sehen mit Verfolgung und Vernichtung. Ungarn, Algerien, Tibet, —
das sind nur drei Stichworte, die uns daran erinnern, wie jenseits unse-
rer Grenzen Hass und Gewalt jederzeit neues Elend, neue Heimatlosig-
keit schaffen.

Angesichts des Massenelends der Flüchtlinge haben die Vereinten
Nationen kürzlich die Durchführung eines „Weltflüchtlingsjahrs" (30.
Juni 1959 bis 30. Juni 1960) beschlossen, in dem die Anstrengungen der
„freien" Welt zur Hilfe für die Heimatlosen intensiviert werden sollen.
Wenn auch das Flüchtlingsproblem als Ganzes in diesem Jahr nicht ge-
löst werden kann, so liegt es doch im Bereich des Möglichen, durch ge-
meinsame Bemühungen die seit Jahren in den europäischen Lagern le-
benden Flüchtlinge und die aus China vertriebenen Europäer in ein
normales Dasein zurückzuführen.

Die Schweiz darf, obwohl nicht Mitglied der Vereinten Nationen,
im Weltflüchtlingsjahr nicht abseits stehen. Unser Beitrag soll jedoch
nicht in einer neuen Hilfsaktion bestehen; wir helfen zweckmässiger,
wenn wir die seit langem für die Heimatlosen wirkenden Schweizer!-
sehen Hilfsorganisationen in diesem Jahre besonders tatkräftig unter-
stützen. Wir tragen im eigenen Lande die Verantwortung für viele alte,
kranke und arbeitsunfähige Menschen, denen die Schweiz Asyl gewährt
hat. Und wir möchten noch manchem verlassenen und bedürftigen Flücht-
ling helfen können. Die diesjährige, vom 15. Juni — 15. Juli stattfindende
Sammlung für die Flüchtlinge in der Schweiz gibt uns Gelegenheit, im
Weltflüchtlings jähr zu beweisen, was ein kleines freies Volk im Bewusst-
sein seiner humanitären Tradition an aufbauender Hilfe zu leisten ver-
mag. — (Postcheckkonto VIII 33 000).
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